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Öffentliches Verfahrensverzeichnis 
nach § 4e Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

von 
 
 
 
 
 
 
 

Wackler Service Group GmbH & Co. KG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das BDSG schreibt im § 4g Abs. 2 Satz 2 vor, dass der Beauftragte für den Datenschutz 
jedermann in geeigneter Weise die folgenden Angaben entsprechend § 4e BDSG 
verfügbar zu machen hat. 

 
 

I. Angaben zur verantwortlichen Stelle (§ 4e Satz 1 Nr. 1-3 BDSG) 
 
 

1. Name der verantwortlichen Stelle: 
Wackler Service Group GmbH & Co. KG 

2. Leiter der verantwortlichen Stelle und der Datenverarbeitung: 
Geschäftsführer: Peter Blenke 

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle: 
Schatzbogen 39 
81829 München 
 
Telefon: 089/420490-0 
Telefax: 089/420490-70 
Internet: http://www.wackler-group.de 
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II. Angaben zu den Verfahren automatisierter Verarbeitung (§ 4e Satz 1 Nr. 4-8 
BDSG) 

 
 

4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung: 
Verarbeitung der beim Betrieb einer Glas- und Gebäudereinigung mit den 
dazugehörigen Geschäftszwecken benötigten personenbezogenen Daten. Die 
Datenerhebung, –verarbeitung und –nutzung erfolgt ausschließlich im Rahmen 
dieser Geschäftszwecke. 

5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen 
Daten oder Datenkategorien: 

Personengruppe Daten bzw. Datenkategorien 

Mitarbeiter 
Personaldaten für die Personalverwaltung, z.B. 
Vertragsstamm-, Abrechnungs- und Leistungsnachweisdaten 
von Mitarbeitern, Bewerbungsunterlagen  

Kunden 
Adress-, Kontakt-, Vertrags-, Zahlungs- und Steuerungsdaten,  
Daten im Rahmen der vertraglichen Beziehung zur Erfüllung 
der unter 4. genannten Zwecke 

Geschäftspartner 
und Lieferanten 

Adress-, Kontakt-, Vertrags-, Zahlungs- und Steuerungsdaten, 
Daten im Rahmen der vertraglichen Beziehung zur Erfüllung 
der unter 4. genannten Zwecke 

Interessenten Adress- und Kontaktdaten, Produktinteresse 

6. Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden können: 

• Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z.B. 
Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden) 

• Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt 
sind (Personal, Finanzen/Controlling, Vertrieb, Klinikdienste, Service & Technik, 
Betriebsrat und Niederlassungen) 

• Externe Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehmen) entsprechend § 11 BDSG 

• Gegebenenfalls weitere externe Stellen wie z.B. Kreditinstitute, zur Erfüllung der 
unter 4. genannten Zwecke 

7. Regelfristen für die Löschung der Daten: 
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach 
Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. 
Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die unter 4. 
genannten Zwecke wegfallen. 

8. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten: 
Es werden keine Datenübermittlungen an Drittstaaten durchgeführt. 
Sofern eine Datenübermittlung in Drittstaaten in Ausnahmefällen erforderlich sein 
sollte, erfolgt diese nur nach Maßgabe der gesetzlichen Zulässigkeitsvorschriften 
gemäß §§ 4b und 4c BDSG. 

 


